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1 Bezeichnung 

Einweisertätigkeiten 

2 Ausbildungsgrundlagen 

2.1 Allgemeine Grundlagen 

201. An unübersichtlichen Stellen fahren Kraftfahrerinnen bzw. Kraftfahrer der Bw (KfBw) so

langsam und vorsichtig, dass eine Gefährdung von Sachen oder Personen ausgeschlossen ist.

Notfalls lassen sich KfBw durch eine oder mehrere Hilfspersonen einweisen und erteilen diesen

einen klaren Auftrag.

202. KfBw sind für die Sicherheit und die Absprache eindeutiger Übermittlungszeichen des

eingeteilten Hilfspersonals verantwortlich und haben dieses erforderlichenfalls vorher entsprechend

einzuweisen.

203. Einweiserinnen bzw. Einweiser (Einweisende) sind Hilfspersonen für KfBw, die nach dieser

Ausbildungshilfe1 ausgebildet werden. Einweisende bestimmen durch die vorgeschriebenen

Übermittlungszeichen den Beginn, die Fahrtrichtung und das Ende einer Fahrzeugbewegung.

Während der Rückwärtsfahrt halten die KfBw ständig Sichtverbindung zu den Einweisenden und

befolgen deren Übermittlungszeichen.

204. Im Gegensatz zu den Einweisenden bedarf es keiner Ausbildung für Sicherungspersonal

(Sicherungsposten). Als Sicherungsposten kann jede Person nach entsprechender Einweisung

herangezogen werden, die geeignet erscheint. KfBw legen die Aufgabenbereiche der

Sicherungsposten fest. Sicherungsposten bestimmen durch die mit den KfBw abgesprochenen

Übermittlungszeichen lediglich den Beginn und das Ende einer Fahrzeugbewegung und warnen bei

Eintritt einer Gefahr. Richtungskorrekturen vollziehen KfBw durch Rückschau oder durch die

Benutzung der Rückspiegel eigenständig. Während der Rückwärtsfahrt halten sich

Sicherungsposten im Sichtfeld der KfBw auf.

205. Einweisende oder Sicherungsposten übernehmen im Umfang der Aufgabenzuweisung eine

straßenverkehrsrechtliche Mitverantwortung für das zu führende Dienstfahrzeug (DFzg), wenn KfBw

verkehrsbedingt auf Übermittlungszeichen angewiesen sind und diesen nicht zuwiderhandeln.

2.2 Zusammenwirken KfBw und Einweisende 

206. Einweisende und Sicherungsposten müssen während ihrer Tätigkeit eine Warnweste, einen

Warnüberwurf oder eine Warnjacke gem. EN ISO 20471 tragen. Bei Unterbrechung der

Sichtverbindung halten KfBw sofort an.

207. Das Einweisen von DFzg wird wie folgt durchgeführt:

• Einweisende überzeugen sich durch Augenschein davon, dass der Bereich hinter dem DFzg frei

ist und melden dieses den KfBw.

1 Gemäß STANAG 2284 „LAND COMPENDIUM OF HAND SIGNALS – APP-14“. 
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• Sie wählen ihren Platz so, dass eine Gefährdung für Personen und Sachen ausgeschlossen

werden kann und freie Sicht sowohl hinter dem DFzg als auch zu den KfBw besteht.

• Müssen sie vor oder hinter dem DFzg stehen, halten sie einen Sicherheitsabstand von

mindestens 10 m ein. Bei Ketten-Kfz muss ein seitlicher Abstand von mindestens 5 m eingehalten

werden.

• Zur Verbindungsaufnahme mit den KfBw zeigen Einweisende zu Beginn des

Einweisungsvorgangs mit einer oder beiden Händen auf das einzuweisende DFzg.

• Um Unklarheiten zu vermeiden haben Einweisende die erforderlichen Einweiserzeichen korrekt

und eindeutig darzustellen.

• Müssen Einweisende ihren Platz wechseln und kann dabei eine Gefährdung nicht

ausgeschlossen werden, halten sie das DFzg an. Während der Fahrzeugbewegung dürfen

Einweisende nicht rückwärtsgehen. Ist eine Rückwärtsbewegung der Einweisenden erforderlich,

halten sie in jedem Fall das DFzg vorher an.

• Längeres Halten bei laufendem Motor mit eingelegtem Gang ist zu vermeiden. Dazu schalten

KfBw das Getriebe in Neutralstellung und sichern das DFzg.

• Ein HALT– Zeichen muss immer beachtet werden um Schäden zu vermeiden, unabhängig davon

wer es erteilt.

• Einweisende wiederholen Handzeichen so lange, wie sich das einzuweisende DFzg in der

angegebenen Richtung bewegt oder bewegen soll. Die Zeichen sind in Kapitel 3 jeweils nur als

Einzelzeichen beschrieben.

• Einweiserzeichen können kombiniert werden. Bei der Kombination von Zeichen wird daher nur

die für die konkrete Tätigkeit das Einweiserzeichen wiederholt. Für die Haupttätigkeit wird der

Arm ruhig gehalten.

Beispiel Rückwärtsfahren und gleichzeitiges Einlenken:

+ Für den Moment des Einlenkens wird der Arm, der die Fahrtrichtung angibt, stillgehalten,

während der Arm für das Einlenken weiter gestoßen wird.

+ Nach Beendigung des Einlenkens wird wieder die stoßende Bewegung beider Arme für die

Rückwärtsfahrt gegeben.

+ Das Gleiche gilt sinngemäß für die Vorwärtsfahrt.

208. Für das Rückwärtsfahren wählen KfBw von DFzg die den Umständen entsprechende 

geringste mögliche Geschwindigkeit. Zusätzlich kann zum Rückwärtsgang der Geländegang (falls 

vorhanden) verwendet werden.

209. Bei Nutzung von Fahrer-Rückfahrhilfe in Gefechtsfahrzeugen oder DFzg mit besonderer 

Betriebsgefahr ist vor dem selbstständigen Rückwärtsfahren eine Freigabe durch die Kommandantin 

bzw. den Kommandanten/Beifahrerin bzw. Beifahrer (Beifahrende) erforderlich. Der Einsatz der 

Fahrer-Rückfahrhilfe ist ausschließlich im Rahmen des Einsatzes und des Ausbildungs- und 
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Übungsbetriebes auf Standortübungsplätzen (StOÜbPl) und Truppenübungsplätzen (TrÜbPl) 

erlaubt.

210. Sind DFzg der DFE-Klasse B mit akustischen und/oder optischen Einparkhilfen 

ausgestattet, darf auf die Einteilung von Einweisenden oder Sicherungsposten verzichtet 

werden. KfBw sind mit diesen Assistenzsystemen besonders vertraut zu machen.

211. Übermittlungszeichen, die offensichtlich falsch gegeben werden, dürfen nicht befolgt werden. 

Übermittlungszeichen dürfen durch abgesprochene Zurufe und andere Signale ergänzt werden. Bei 

schwieriger Verkehrslage machen sich KfBw selbst ein Bild davon, welche Fahrmanöver notwendig 

sind und sprechen sich mit den Einweisenden oder den Sicherungsposten ab.

212. KfBw haben zusätzlich einen oder mehrere Sicherungsposten einzuteilen, wenn 

Einweisende oder Sicherungsposten schwierige Verkehrslagen nicht alleine bewältigen können. 

Dabei ist der Aufgabenbereich zusätzlich eingeteilter Sicherungsposten so festzulegen, dass sie nur 

von einer Einweisenden Person oder einem Sicherungsposten geführt werden. Dabei ist es 

erforderlich, dass die zusätzlichen Sicherungsposten Sichtverbindung zu den Einweisenden oder 

verantwortlichen Sicherungsposten haben.

213. Bei Dunkelheit sind Übermittlungszeichen mit geeigneten Leuchtmitteln (z. B. 

Taschenlampe) zu geben. Abweichend von der in der Bundeswehr üblichen Verwendung der 3-

farbigen Taschenlampe und der damit verbundenen Zuordnung zu den in Kapitel 2.2 und Kapitel 2.3 

dargestellten Einweiserzeichen, können diese auch in anderer Farbe gegeben werden, wenn keine

3-farbige Taschenlampe verfügbar ist.

214. DFzg sind in jedem Fall sofort anzuhalten, wenn Lichtzeichen nicht mehr zu sehen sind.

3 Hinweise für Ausbilderinnen und Ausbilder 

3.1 Allgemeine Hinweise 

301. Einweisertätigkeiten dienen dazu, DFzg unter Beachtung von Sicherheitsbestimmungen im

Zusammenwirken mit KfBw und unter Anwendung der Übermittlungszeichen örtlich zu verändern.

302. Die Ausbildung der Einweisertätigkeiten hat auf verkehrsarmen Straßen oder Plätzen zu

erfolgen.

303. Zur Warnung der Einweisenden Personen oder der KfBw vor herankommenden

Verkehrsteilnehmenden oder Hindernissen, die ihrem Blickfeld entzogen sind, kann die Einteilung

zusätzlicher Sicherungsposten (ein oder mehrere) notwendig werden.

304. Ausbilderinnen bzw. Ausbilder (Ausbr) haben ihren Platz außerhalb des DFzg so zu wählen,

dass sie sowohl die Tätigkeiten der Auszubildenden als auch die Fahrbewegung der DFzg zu jeder

Zeit überblicken und in die Ausbildung (Ausb) eingreifen können.
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3.2 Durchführungshinweise 

305. Nachfolgend aufgeführte Aufgaben sind im Rahmen der Ausb zu vermitteln:

• Einweisen in eine Parklücke (Quer- oder Schrägaufstellung)

• Einweisen nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung oder Einfahrt

• Einweisen rückwärts oder seitlich an eine Verladerampe

3.2.1 Einweisen in eine Parklücke (Quer- oder Schrägaufstellung) 

Das DFzg rückwärts in eine ausreichend große Lücke zwischen zwei parallel stehenden Fahrzeugen 

oder auf eine quer oder schräg zur Fahrtrichtung markierte Parkfläche einweisen und anschließend 

anhalten lassen. 

3.2.2 Einweisen nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung 
oder Einfahrt 

Unter Beobachtung des relevanten Verkehrsraumes möglichst eng nach rechts rückwärts 

einweisen, ohne auf den Bordstein auffahren oder die Fahrbahnbegrenzung überfahren zu lassen. 

Das Fahrzeug annähernd parallel zum Bordstein oder zur Fahrbahnbegrenzung (Klasse C oder D 

mit höchstens 30 cm Abstand) anhalten lassen. 

3.2.3 Einweisen rückwärts oder seitlich an eine Verladerampe 

Rückwärts oder seitlich an eine Kopf- oder Verladerampe heranfahren lassen (Klasse C oder D mit 

höchstens 30 cm Abstand). 

3.3 Ausbildungsschwerpunkte 

306. Bei der Ausb sind die Schwerpunkte insbesondere auf folgendes Fehlverhalten zu setzen:

• Beobachtung des Raumes hinter dem DFzg

• Gefährdungsausschluss in Fahrtrichtung des DFzg, ehe es in Bewegung gesetzt wird

• Standortwahl der Einweisenden Personen

• ggf. Einteilung eines oder mehrerer Sicherungsposten

• Auftragsvergabe und Kommunikationsabsprache mit den Sicherungsposten

• Anwendung und Eindeutigkeit der festgelegten Übermittlungszeichen

• Zusammenwirken der Einweisenden mit den KfBw und den ggf. eingeteilten Sicherungsposten
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3.4    Sicherheitsbestimmungen 

307. Die Sicherheitsbestimmungen finden Sie als PDF Dokument unter den Anlagen

4   Einweiserzeichen 

4.1 Einweiserzeichen für Radfahrzeuge 

Heranziehen des DFzg zum Einweisenden 

Beide Hände etwa in Schulterhöhe vor dem Körper halten, Handflächen zum Körper, winken zum 

Körper hin. 

Lichtzeichen: grün, senkrecht vom Kinn zur Mitte des Körpers. 

Wegschieben des DFzg vom Einweisenden 

Beide Hände etwa in Schulterhöhe vor dem Körper halten, Handflächen zum Fahrzeug, 

winken vom Körper weg. 

Lichtzeichen: grün, solange bis „Halt“. 
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Links/Rechts einlenken 

Mit der rechten/linken Hand, seitlich in die Richtung stoßen, in die das Fahrzeug gelenkt 

werden muss. Die Geschwindigkeit, mit der das Zeichen gegeben wird, zeigt an, wie rasch 

das Fahrzeug gelenkt werden muss. 

Lichtzeichen: grün, kreisend je nach Richtung. 

Angabe des Abstandes 

Hände vor dem Körper, Handflächen zueinander, in dem Abstand voneinander gehalten, der 

angezeigt werden soll. Zusammengeführte Handflächen bedeuten „Halt“! Der Abstand kann der 

Abstand zu einem Hindernis oder zu einem vorher abgesprochenen Punkt sein. Die Festlegung ist 

Bestandteil der Einweisung. 

Lichtzeichen: Absprache Einweisende/KfBw 

02/2025 
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Halt 

Beide Arme hoch, Handflächen zeigen zum Fahrzeug. 

Lichtzeichen: rot oder wenn zuvor grünes Licht benutzt wurde – Licht aus (Absprache 

Einweisende/KfBw erforderlich). 

Motor abstellen 

Beide Arme sind mit geöffneten Händen über dem Kopf gekreuzt. 
Die Handfläche(n) zeigt/zeigen Richtung Fahrzeug. 

Lichtzeichen: Die Taschenlampe wird in der rechten Hand gehalten. Der rechte Arm ist seitlich 

waagerecht ausgestreckt. Aus dieser Position wird die Taschenlampe mit Weißlicht eingeschaltet 

und zur linken Schulter geführt, dann zur rechten Schulter, danach Licht ausschalten und den Arm 

nach unten nehmen. 
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4.2 Einweiserzeichen für Kettenfahrzeuge 

Heranziehen des DFzg zum Einweisenden 

Beide Hände etwa in Schulterhöhe vor dem Körper halten, Handflächen zum Körper, winken zum 

Körper hin. 

Lichtzeichen: grün, senkrecht vom Kinn zur Mitte des Körpers. 

Wegschieben des DFzg vom Einweisenden 

Beide Hände etwa in Schulterhöhe vor dem Körper halten, Handflächen zum Fahrzeug, 

winken vom Körper weg. 

Lichtzeichen: grün, solange bis „Halt“. 

02/2025 
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Links/Rechts einlenken 

Mit der rechten/linken Hand, seitlich in die Richtung stoßen, in die das Fahrzeug gelenkt 

werden muss. Die Geschwindigkeit, mit der das Zeichen gegeben wird, zeigt an, wie rasch 

das Fahrzeug gelenkt werden muss.  

Langsame Bewegung – großer Lenkradius, schnelle Bewegung – kleiner Lenkradius. 

Lichtzeichen: grün, kreisend je nach Richtung 

Angabe des Abstandes 

Hände vor dem Körper, Handflächen zueinander, in dem Abstand voneinander gehalten, der 

angezeigt werden soll. Zusammengeführte Handflächen bedeuten „Halt“! Der Abstand kann der 

Abstand zu einem Hindernis oder zu einem vorher abgesprochenen Punkt sein. Die Festlegung ist 

Bestandteil der Einweisung. 

Lichtzeichen: Absprache Einweisende/KfBw 
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Halt 

Beide Arme hoch, Handflächen zeigen zum Fahrzeug. 

Lichtzeichen: rot oder wenn zuvor grünes Licht benutzt wurde – Licht aus (Absprache 

Einweisende/KfBw erforderlich). 

Wenden auf der Hochachse 

Die rechte und linke Hand kreuzen vor der Brust, das Fahrzeug wird zum Wenden auf der 

Hochachse vorbereitet. Ausstrecken linker/rechter Arm gibt die Richtung des Wendens an. 

Zurückführen des Arms zum kreuzen vor der Brust, beendet den Wendevorgang. 

Lichtzeichen: Mit ausgestrecktem Arm von links oben beginnend, licht einschalten, diagonal nach 

rechts unten bewegen – Licht ausschalten. Anschließend die gleiche Bewegung von rechts oben, 

Licht einschalten, diagonal nach links unten – Licht ausschalten (Vorbereiten zum Wenden). 

Kreisende Bewegung in Richtung des Wendevorgangs, bis Licht aus gemacht wird 

(Wendevorgang). 
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Motor abstellen 

Beide Arme sind mit geöffneten Händen über dem Kopf gekreuzt.  
Die Handfläche(n) zeigt/zeigen Richtung Fahrzeug. 

Lichtzeichen: Die Taschenlampe wird in der rechten Hand gehalten. Der rechte Arm ist seitlich 

waagerecht ausgestreckt. Aus dieser Position wird die Taschenlampe mit Weißlicht eingeschaltet 

und zur linken Schulter geführt, dann zur rechten Schulter, danach Licht ausschalten und den Arm 

nach unten nehmen. 

5   Anlagen 

5.1  Fernlernmodul „EWT für Radfahrzeuge“ auf iTAPBw und Link&Learn 

5.2  Videobeispiele in der Bibliothek DigInh auf der iTAPBw und ITSBw Cloud 

5.3  Sicherheitsbestimmungen (PDF-Dokument) 

5.4  STANAG 2284 Land Compendium of Hand Signals APP 14 (PDF-Dokument) 

https://lmsbw.ausbildung.bundeswehr.org/course/view.php?id=771
https://lms.auf.bundeswehr.de/course/view.php?id=4748
https://media.ausbildung.bundeswehr.org/pages/search.php?search=%21collection20776
https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/9sSk3LYpRia8FaS
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6   Änderungsjournal 

Änderung 
Geänderter Inhalt Nr. Datum 

1 01.04.2015 • Erstveröffentlichung

1.1 27.05.2016 • Redaktionelle Änderung

1.2 12.12.2017 • Redaktionelle Änderung

1.3 20.12.2017 • Redaktionelle Änderung

2 01.04.2018 • Redaktionelle Änderung aufgrund
Neuaufstellung ZKfWBw

2.1 28.03.2023 • Redaktionelle Änderung

2.2 18.02.2025 • Redaktionelle Änderung
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NORDATLANTIKVERTRAGS-ORGANISATION (NATO) 


NATO-STANDARDISIERUNGSAMT (NSO) 


NATO-BEKANNTGABESCHREIBEN 


13. März 2024 


1. Die beigefügte Alliierte Verfahrensdruckschrift APP-14, Ausgabe B, 1. Fassung, 
HANDBUCH FÜR HANDSIGNALE, der die im Standardisierungsausschuss Land des NATO-
Militärausschusses vertretenen Staaten zugestimmt haben, wird hiermit bekannt gegeben. 
Das Übereinkommen der Mitgliedstaaten, diese Druckschrift anzuwenden, ist in 
STANAG 2284 schriftlich niedergelegt. 


2. APP-14, Ausgabe B, 1. Fassung tritt bei Eingang in Kraft und ersetzt APP-14, 
Ausgabe A, die gemäß den vor Ort für die Vernichtung von Dokumenten geltenden Verfahren 
zu vernichten ist. 


3. Herausgeberin des vorliegenden NATO-Standardisierungsdokuments ist die NATO. Im 
Falle einer Vervielfältigung ist die NATO als herausgebende Stelle anzugeben. Die NATO 
erhebt zu keinem Zeitpunkt Gebühren für ihre Standardisierungsdokumente, die nicht zum 
Verkauf bestimmt sind. Sie können aus der Datenbank für NATO-
Standardisierungsdokumente (https://nso.nato.int/nso/) abgerufen oder bei der jeweiligen 
nationalen Standardisierungsbehörde angefordert werden. 


4. Die vorliegende Druckschrift ist gemäß den Bestimmungen des Dokuments C-
M(2002)60 zu behandeln. 


[Unterschrift] 
Dimitrios SIGOULAKIS 
Generalleutnant (OF-8), GRC Heer 
Direktor, NATO-Standardisierungsamt (NSO) 
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VERZEICHNIS DER VORBEHALTE 


KAPITEL VERZEICHNIS NATIONALER VORBEHALTE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Anmerkung: Die auf dieser Seite aufgeführten Vorbehalte entsprechen dem Stand zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe und können daher unvollständig sein. Die vollständige Liste der 
bestehenden Vorbehalte ist der Datenbank für NATO-Standardisierungsdokumente zu 
entnehmen. 
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VERZEICHNIS SPEZIFISCHER VORBEHALTE 


[Mitgliedstaat] [Einzelheiten zum Vorbehalt] 
CAN 1.1.2 – Nach links/rechts drehen – rechten oder linken Arm mit zur Faust 


geballter Hand auf Schulterhöhe in die gewünschte Fahrtrichtung des 
Fahrzeugs ausstrecken. 
1.1.2 – Halt – Beide Arme über Kopfhöhe ausstrecken; die Handflächen 
zeigen in Richtung Fahrzeug. 
1.1.2 – Motor abstellen – Ein mit geöffneter Hand parallel zum Boden 
ausgestreckter Arm wird mit einer Schnittbewegung quer über die Kehle 
bewegt. 
1.1.2 – Wenden auf der Stelle / Lenken nach links/rechts (bei 
Kettenfahrzeugen) – Beide Arme mit geballten Fäusten und sich 
berührenden Fingerknöcheln über dem Kopf platzieren, sodass sie ein A 
bilden. Anschließend einen Arm auf Schulterhöhe und waagerecht zum 
Boden in die Richtung ausstrecken, in die die Wende erfolgen soll. Der 
andere Arm wird wieder in die Grundstellung zurückgeführt. Nachdem die 
erforderliche Wende durchgeführt worden ist, ist der Arm zügig in die 
Grundstellung zu bringen und danach das Haltesignal zu geben. 
1.1.2 – Wende bei Nacht – Handleuchte auf Brusthöhe halten, dann 
langsam diagonal nach unten vom Körper weg und anschließend nach oben 
zum Körper hin und in die Richtung bewegen, in die die Wende durchgeführt 
werden soll. Das Signal ist zu wiederholen, bis die erforderliche Wende 
erfolgt ist; anschließend ist das Signal zum Weiterfahren zu geben. 
3.1.3 – Stoppen der Winde / Nothalt – Arme zu einem X kreuzen. 
3.1.3 – Freilauf – Kanada nutzt keine Winden mit Freilauf und verwendet 
dieses Symbol stattdessen für die Vorwärtsbewegung. 


CZE CZE wird folgendes Handsignal aus Kapitel 1 der APP-14 (B) nicht 
übernehmen: „MOTOR ABSTELLEN“ – die tschechischen Streitkräfte 
verwenden hierfür seit Langem ein eigenes nationales Signal. 
- CZE wird aus Anlage A, Teil A.1. der APP-14 (B) nicht die zusätzlichen 
Handsignale für Militärfahrzeuge mit Rechtslenkung übernehmen. 
- CZE wird aus Anlage A, Teil A.2. der APP-14 (B) folgende Handsignale für 
den militärischen Verkehrsdienst lediglich als Alternative übernehmen, 
insbesondere zur Zusammenarbeit mit NATO-Truppen: „HALT“, 
„ALTERNATIVES SIGNAL (1)“, „ALTERNATIVES SIGNAL (2)“, „FAHREN“ 
und „BESCHLEUNIGEN“. 
- CZE wird das Handsignal „HALT“ aus Kapitel 1-3 der APP-14 (B) nur mit 
senkrecht angehobener linker Hand und dabei zum Fahrzeug zeigender 
Handfläche übernehmen. 


LVA LNAF AF AFB AO AMG für die Beladung von Luftfahrzeugen verwendet 
Handsignale gemäß der internen Anweisung. 


  
 
Anmerkung: Die auf dieser Seite aufgeführten Vorbehalte entsprechen dem Stand zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe und können daher unvollständig sein. Die vollständige Liste der 
bestehenden Vorbehalte ist der Datenbank für NATO-Standardisierungsdokumente zu 
entnehmen. 
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KAPITEL 1 HANDSIGNALE FÜR FAHRZEUGE 


1.1 ZWECK 


1. Zweck dieses Kapitels ist es, die Verwendung standardisierter Handsignale für das 
Einweisen und Einwinken von Fahrzeugen durch alle Staaten sicherzustellen. 


2. Das Kapitel soll dabei die nationalen Richtlinien ergänzen und Interoperabilität 
zwischen Mitgliedstaaten erreichen. Es soll keine von den Mitgliedstaaten entwickelten 
speziellen Handsignale ersetzen. 


1.1.1 Einweisen und Einwinken von Fahrzeugen 


1. Allgemeine Vorschriften: Die allgemeinen Vorschriften zur Benutzung von 
Handsignalen für die Führerin bzw. den Führer eines Fahrzeugs sind zur Verwendung durch 
die Einweiserin/Einwinkerin bzw. den Einweiser/Einwinker gedacht, die bzw. der dem 
Fahrzeug gegenübersteht. 


2. Zur eindeutigen Identifizierung des zu bewegenden Fahrzeugs muss die 
Einweiserin/Einwinkerin bzw. der Einweiser/Einwinker mit beiden Händen oder mit dem 
Zeigefinger einer Hand auf das Fahrzeug/Objekt zeigen und dann mit dem/den Handsignal(en) 
fortfahren: 


a. Bedienpersonal darf nur auf Zeichen der zugewiesenen 
Einweiserin/Einwinkerin bzw. des zugewiesenen Einweisers/Einwinkers 
reagieren. Alle Zeichen müssen vorab erläutert sowie korrekt und eindeutig 
gegeben werden, um Unklarheiten zu vermeiden. Bedienpersonal muss 
jedoch ein „HALT“-Zeichen immer beachten, unabhängig davon, wer es gibt. 
Für Abläufe, die nicht durch die Standard-Handsignale abgedeckt sind, 
müssen zwischen Bedienpersonal und Einweiserin bzw. Einweiser im 
Voraus spezielle Handsignale vereinbart werden, die nicht im Widerspruch 
zu den Standard-Handsignalen stehen. 


b. Die Signale müssen von einem Standort aus gegeben werden, der sich 
vollständig im Sichtfeld der Führerin bzw. des Führers des einzuweisenden 
Fahrzeugs befindet, und die Einweiserin bzw. der Einweiser muss der 
Fahrzeugführerin bzw. dem Fahrzeugführer frontal gegenüberstehen. 


c. Wenn die Einweiserin bzw. der Einweiser ihre bzw. seine Position verändern 
muss, muss das eingewiesene Fahrzeug vorher angehalten werden; das gilt 
besonders für das Einweisen von Fahrzeugen beim Aufladen auf / Abladen 
von Eisenbahnflachwagen, das Ein-/Ausladen in/aus Flugzeuge(n), den 
Huckepacktransport auf einem anderen Fahrzeug / einer 
Wechselladerpritsche sowie das Einweisen auf ein / in einem Schiff oder 
auf/in eine(r) Fähre, um in derartigen Situationen Unfälle durch 
Rückwärtsgehen zu vermeiden. 


d. Wenn ein Fahrzeug rückwärtsfährt, ist es zwingend vorgeschrieben, dass 
eine Einweiserin/Einwinkerin bzw. ein Einweiser/Einwinker (im Folgenden 
als „die Einweiserin bzw. der Einweiser“ bezeichnet) die Fahrzeugführerin 
bzw. den Fahrzeugführer unterstützt. Beim Rückwärtsfahren in Richtung 
eines festen Objekts (z. B. eines Gebäudes oder anderen Fahrzeugs) kann 
eine zweite Einweiserin bzw. ein zweiter Einweiser notwendig sein, um die 
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Haupteinweiserin/-einwinkerin bzw. den Haupteinweiser/-einwinker (die/der 
im Sichtfeld der Fahrzeugführerin bzw. des Fahrzeugführers steht) zu 
unterstützen. Diese zweite Einweiserin bzw. dieser zweite Einweiser muss 
der Haupteinweiserin bzw. dem Haupteinweiser das Handsignal „Anzeige 
des Abstands“ geben, um eine mögliche Kollision zu verhindern. Sie/er muss 
die Haupteinweiserin bzw. den Haupteinweiser jederzeit sehen können, auf 
die Rückwärtsbewegung des Fahrzeugs achten und darf sich niemals im 
Bereich zwischen dem rückwärtsfahrenden Fahrzeug und dem festen Objekt 
aufhalten. 


e. Die Handsignale müssen so lange wiederholt werden, wie sich das 
eingewiesene Fahrzeug in die festgelegte Richtung bewegt oder bewegen 
muss. 


f. Beim Einweisen oder Einwinken muss sich das Fahrzeug langsam und 
kontrolliert bewegen. 


g. Tagsignale können von der Einweiserin bzw. dem Einweiser je nach 
Situation und Größe des Einwinkbereiches kombiniert werden. 


h. Wenn die Sichtverhältnisse derart sind, dass Tagsignale nicht genutzt 
werden können, muss das Signal mittels einer Beleuchtungsvorrichtung 
(Handleuchte, Taschenlampe, Signallampe oder dergleichen) gegeben 
werden, wobei das Licht in Richtung des Fahrzeugs zu richten ist. 


i. Bei Dunkelheit müssen die eingewiesenen Fahrzeuge sofort anhalten, falls 
die Beleuchtungsvorrichtung nicht mehr funktioniert. 


1.1.2 Handsignale für das Einweisen und Einwinken von Fahrzeugen 


1. Fahrzeug: Der Begriff „Fahrzeug“ umfasst alle Ketten- und Radfahrzeuge sowie 
Transport- und Lagerhilfsmittel. 


2. Handsignale: 


SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Beide Hände bewegen 
sich vor und zurück. 


b. Die Handflächen zeigen 
Richtung Brust. 


c. Ein „Ziehen“ des 
Fahrzeugs wird 
angedeutet. 


„VOR“ 


oder 


„VORWÄRTSBEWEG
UNG“ 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Beide Hände bewegen 
sich vor und zurück. 


b. Die Handflächen zeigen 
Richtung Fahrzeug. 


c. Ein „Wegschieben“ des 
Fahrzeugs wird 
angedeutet. 


„ZURÜCK“ 


 


a. Die Hand bewegt sich 
horizontal von der Schulter 
weg in die Richtung, in die 
das Fahrzeug gewendet 
werden soll. 


b. „Nach links“ wird mit 
dem rechten Arm 
angezeigt. 


c. „Nach rechts“ wird mit 
dem linken Arm angezeigt. 


d. Die Geschwindigkeit, mit 
der die Hand bewegt wird, 
zeigt die Geschwindigkeit 
beim Wenden des 
Fahrzeugs an. 


„WENDEN NACH 
LINKS/RECHTS“ 


 


a. Es werden beide Hände 
verwendet. 


b. Die Handflächen zeigen 
zueinander. 


c. Der Abstand zwischen 
den Händen zeigt den 
Abstand zwischen dem 
eingewiesenen Fahrzeug 
und einem Hindernis an, 
dem sich das Fahrzeug 
nähert. 


d. Sich berührende Hände 
bedeuten, dass der 
Abstand zwischen dem 
eingewiesenen Fahrzeug 


„ANZEIGE DES 
ABSTANDS“ 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 
und dem Hindernis gleich 
null ist. 


 


a. Eine Hand oder beide 
Hände ist bzw. sind 
senkrecht angehoben. 


b. Die Handfläche(n) 
zeigt/zeigen Richtung 
Fahrzeug. 


„HALT” 


 


a. Beide Arme sind mit 
geöffneten Händen über 
dem Kopf gekreuzt. 


b. Die Handfläche(n) 
zeigt/zeigen Richtung 
Fahrzeug. 


„MOTOR 
ABSTELLEN“ 


 


a. Die Handgelenke sind 
vor der Brust gekreuzt, die 
Fäuste geballt. 


b. Der Arm wird in die 
Richtung ausgestreckt, in 
die das Wenden auf der 
Stelle durchzuführen ist. 


c. Beide Hände werden an 
den Seiten des Körpers 
angelegt oder es folgt ein 
neues Signal zum Beenden 
der Bewegung. 


„WENDEN AUF DER 
STELLE / LENKEN 


NACH 
LINKS/RECHTS“ (für 


Kettenfahrzeuge) 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


Eine 
Beleuchtungsvorrichtung 
wird vertikal vom Kinn zur 
Hüfte bewegt. 


„VOR“ 


 


Mittels einer 
Beleuchtungsvorrichtung 
wird ein Blinksignal 
gegeben (ohne dass diese 
bewegt wird). 


„ZURÜCK“ 


 


Mit einer 
Beleuchtungsvorrichtung 
wird eine langsame 
kreisende Bewegung – 
mindestens auf Brusthöhe – 
ausgeführt (im oder gegen 
den Uhrzeigersinn zum 
Fahrer hin). 


„WENDEN“ 


a. Im Uhrzeigersinn: 
Wende nach rechts. 


b. Gegen den 
Uhrzeigersinn: Wende 
nach links. 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


Die 
Beleuchtungsvorrichtung 
wird ausgeschaltet oder 
abgedeckt. 


a. „HALT” 


b. Siehe 
Anmerkung (1). 


ANMERKUNG (1): Staaten können beim Einweisen und Einwinken von Fahrzeugen 
Beleuchtungsvorrichtungen ihrer Wahl verwenden (z. B. Taschenlampen, chemische 
Leuchten, Leuchtstäbe usw.). 
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KAPITEL 2 HANDSIGNALE FÜR TRANSPORT- UND LAGERHILFSMITTEL 


2.1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 


Für das vorliegende Übereinkommen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


a. Bedienpersonal – Personal, das das Gerät bedient, das die zu steuernde 
Aufgabe ausführt. 


b. Einweiser(in)/Einwinker(in)/Anschläger(in)/Kraneinweiser(in) – Person, die 
dem Bedienpersonal assistiert, in der Regel durch das Anschlagen der Last 
und Entfernen der Anschlagmittel sowie durch das Anleiten und Einweisen 
des Bedienpersonals mittels Handsignalen. 


2.1.1 EINWEISEN UND EINWINKEN BEI TRANSPORT- UND LAGERHILFSMITTELN 


1. Allgemeine Vorschriften: Für Handsignale beim Umgang mit Transport- und 
Lagerhilfsmitteln gelten folgende grundsätzliche Regeln: 


a. Bedienpersonal darf nur auf Zeichen der zugewiesenen 
Einweiserin/Einwinkerin bzw. des zugewiesenen Einweisers/Einwinkers 
reagieren. Alle Zeichen müssen vorab erläutert sowie korrekt und eindeutig 
gegeben werden, um Unklarheiten zu vermeiden. Bedienpersonal muss 
jedoch ein „HALT“-Zeichen immer beachten, unabhängig davon, wer es gibt. 
Für Abläufe, die nicht durch die Standard-Handsignale abgedeckt sind, 
müssen zwischen Bedienpersonal und Einweiserin bzw. Einweiser im 
Voraus spezielle Handsignale vereinbart werden, die nicht im Widerspruch 
zu den Standard-Handsignalen stehen. 


b. Die Signale müssen von einem Standort aus gegeben werden, der sich 
vollständig im Sichtfeld der Führerin bzw. des Führers des einzuweisenden 
Fahrzeugs befindet, und die Einweiserin bzw. der Einweiser muss der 
Fahrzeugführerin bzw. dem Fahrzeugführer frontal gegenüberstehen. 


c. Wenn die Einweiserin bzw. der Einweiser ihre bzw. seine Position verändern 
muss, muss das eingewiesene Fahrzeug vorher angehalten werden; das gilt 
besonders für das Einweisen von Fahrzeugen beim Aufladen auf / Abladen 
von Eisenbahnflachwagen, das Ein-/Ausladen in/aus Flugzeuge(n), den 
Huckepacktransport auf einem anderen Fahrzeug / einer 
Wechselladerpritsche sowie das Einweisen auf ein / in einem Schiff oder 
auf/in eine(r) Fähre, um in derartigen Situationen Unfälle durch 
Rückwärtsgehen zu vermeiden. 


d. Beim Rückwärtsfahren wird der Einsatz zusätzlicher Einweiserinnen bzw. 
Einweiser empfohlen, um die Sicherheit am Heck des rückwärtsfahrenden 
Fahrzeugs zu gewährleisten. 


e. Die Handsignale müssen so lange wiederholt werden, wie sich das 
eingewiesene Fahrzeug in die festgelegte Richtung bewegt oder bewegen 
muss. 


f. Beim Einweisen oder Einwinken muss sich das Fahrzeug langsam und 
kontrolliert bewegen. 
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g. Tagsignale können von der Einweiserin bzw. dem Einweiser je nach 
Situation und Größe des Einwinkbereiches kombiniert werden. 


2. Bei der Verwendung von Transport- und Lagerhilfsmitteln bei Nacht oder schlechter 
Sicht können Handsignale wie folgt verstärkt werden: 


a. Taschenlampen/Handleuchten und andere Gegenstände können verwendet 
werden, wenn ihre Verwendung standardisiert ist und vom Bedienpersonal 
und Einweiserinnen bzw. Einweisern verstanden wird. 


b. Es wird eine einzelne Taschenlampe verwendet; wenn eine Situation jedoch 
zwei Taschenlampen erfordert, benutzen Sie Taschenlampen mit 
Signalkegeln in Rot (in der Regel in der rechten Hand) und Grün (in der Regel 
in der linken Hand). 


c. Zusätzlich können Nachtsehgeräte bei schwachem Licht oder im 
Nachtbetrieb helfen. Bedienpersonal von Transport- und Lagerhilfsmitteln 
wird jedoch in der Regel nicht mit Nachtsehgeräten ausgebildet. 


d. Bedienpersonal, Anschläger(in) und Kraneinweiser(in) müssen Signale vor 
Einsatzbeginn abstimmen/bestätigen. 


2.1.2 Handsignale für Transport- und Lagerhilfsmittel 


SIGNAL 
BESCHREIBUN


G BEDEUTUNG 


 


Rechten Arm mit 
geballter Faust und 
nach oben gestrecktem 
Daumen seitlich 
ausstrecken. Die linke 
Hand liegt mit flacher 
Handfläche seitlich am 
Körper an. 


„HUBARM/AUSLEGER 
NACH OBEN“ 


 


Rechten Arm mit 
geballter Faust und 
nach unten 
gestrecktem Daumen 
seitlich ausstrecken. 
Die linke Hand liegt mit 
flacher Handfläche 
seitlich am Körper an. 


„HUBARM/AUSLEGER 
NACH UNTEN“ 
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SIGNAL 
BESCHREIBUN


G BEDEUTUNG 


 


Take-Up the 
Strain 


Unter Spannung 
bringen 


Raise-Up Anheben 
 


Rechten Arm über 
Schulterhöhe anheben. 
Zeigefinger nach oben 
ausstrecken. Hand im 
Uhrzeigersinn rotieren. 


GABEL ANHEBEN / 
HAKEN AUFWÄRTS 


 


Rechten Arm unter 
Schulterhöhe 
absenken. Zeigefinger 
nach unten 
ausstrecken. Hand im 
Uhrzeigersinn rotieren. 


GABEL ABSENKEN / 
HAKEN ABWÄRTS 


 


a. Rechten Arm am 
Ellbogen anwinkeln, 
bis die Hand in 
horizontaler Position 
ist; Handfläche zeigt 
nach unten. 


b. Hand horizontal 
seitwärts bewegen; 
Bewegung 
wiederholen. 


GABEL ZUR SEITE 
BEWEGEN / NACH 


LINKS SCHWENKEN 
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SIGNAL 
BESCHREIBUN


G BEDEUTUNG 


 


a. Linken Arm am 
Ellbogen anwinkeln, 
bis die Hand in 
horizontaler Position 
ist; Handfläche zeigt 
nach unten. 


b. Hand horizontal 
seitwärts bewegen; 
Bewegung 
wiederholen. 


GABEL ZUR SEITE 
BEWEGEN / NACH 


RECHTS SCHWENKEN 


 


a. Hände zu Fäusten 
ballen; Daumen zeigen 
nach innen. 


b. Hände aufeinander 
zubewegen. 


AUSLEGER/LAUFKATZ
E EINFAHREN / 
HUBGERÜST 
EINFAHREN 


 


a. Hände zu Fäusten 
ballen; Daumen zeigen 
nach außen. 


b. Hände auseinander 
bewegen. 


AUSLEGER/LAUFKATZ
E AUSFAHREN / 


HUBGERÜST 
AUSFAHREN 
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SIGNAL 
BESCHREIBUN


G BEDEUTUNG 


 


a. Hände durch 
Anwinkeln der 
Ellbogen heben, bis 
die Handflächen 
zueinander zeigen. 


b. Hände in einer 
Seitwärtsbewegung 
aufeinander zu und 
auseinander bewegen. 


GABELABSTAND – 
VERRINGERN 


 


a. Alle Finger nach 
unten ausstrecken; 
Handflächen zeigen 
nach außen. 


b. Hände in einer 
Seitwärtsbewegung 
aufeinander zu und 
auseinander bewegen. 


GABELABSTAND – 
VERGRÖẞERN 


 


a. Arme hängen 
seitlich am Körper 
herab. 


b. Arme durch 
Anwinkeln der 
Ellbogen bis zur 
Horizontalen heben. 


c. Handflächen nach 
oben richten. 


d. Beide Hände an den 
Handgelenken nach 
oben bewegen. 


e. Hände wieder in 
horizontale Position 
bringen; Bewegung 
wiederholen. 


GABEL NACH OBEN 
NEIGEN 
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SIGNAL 
BESCHREIBUN


G BEDEUTUNG 


 


a. Arme hängen 
seitlich am Körper 
herab. 


b. Arme durch 
Anwinkeln der 
Ellbogen bis zur 
Horizontalen heben. 


c. Handflächen nach 
oben richten. 


d. Beide Hände an den 
Handgelenken nach 
unten bewegen. 


e. Hände wieder in 
horizontale Position 
bringen; Bewegung 
wiederholen. 


GABEL NACH UNTEN 
NEIGEN 


 


a. Arme hängen 
seitlich am Körper 
herab. 


b. Linke Hand durch 
Anwinkeln des 
Ellbogens bis zur 
Horizontalen heben. 


c. Zeigefinger in 
Richtung des 
Bedienpersonals 
ausstrecken. 


d. Hand gegen den 
Uhrzeigersinn rotieren. 


GABEL NACH RECHTS 
DREHEN 
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SIGNAL 
BESCHREIBUN


G BEDEUTUNG 


 


a. Arme hängen 
seitlich am Körper 
herab. 


b. Rechte Hand durch 
Anwinkeln des 
Ellbogens bis zur 
Horizontalen heben. 


c. Zeigefinger in 
Richtung des 
Bedienpersonals 
ausstrecken. 


d. Hand im 
Uhrzeigersinn rotieren. 


GABEL NACH LINKS 
DREHEN 


 


a. Eine Hand oder 
beide Hände ist bzw. 
sind senkrecht 
angehoben. 


b. Die Handfläche(n) 
zeigt/zeigen Richtung 
Fahrzeug. 


HALT. 


ALLE BEWEGUNGEN 
STOPPEN. 


ANMERKUNG (1): Staaten können persönliche Schutzausrüstung ihrer Wahl gemäß 
nationalen Normen verwenden. 
ANMERKUNG (2): Staaten sollten die Verwendung dieser Handsignale nur in Bereichen mit 
geeigneter Beleuchtung in Betracht ziehen. 
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KAPITEL 3 HANDSIGNALE FÜR BERGUNGSMAẞNAHMEN 


3.1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 


Für das vorliegende Übereinkommen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


a. Bedienpersonal – Personal, das ein Bergegerät bedient und auf die 
Handsignale der Bergungseinsatzleiterin bzw. des Bergungseinsatzleiters 
reagiert. 


b. Bergungseinsatzleiter(in) – Person, der die Verantwortung für den 
Bergungseinsatz, einschließlich des sicheren Betriebs des gesamten 
Bergegeräts, übertragen wurde und die die Handsignale gibt. 


c. Bergungsmaßnahme – einzelne Tätigkeit oder Verwendung eines einzelnen 
Bergegeräts. 


d. Bergungseinsatz – Gesamttätigkeit der Bergung/Befreiung/Bewegung eines 
Geräts. Diese kann aus einer oder mehreren aufeinanderfolgenden oder 
gleichzeitig durchgeführten Bergungsmaßnahmen bestehen. 


3.1.1 Pflichten der Bergungseinsatzleiterin bzw. des Bergungseinsatzleiters 


1. Ein Bergungseinsatz ist und bleibt eine gefährliche Tätigkeit. Der oberste Grundsatz 
lautet daher stets, dass die als Leiterin bzw. Leiter des Bergungseinsatzes bestimmte Person 
sicherstellen muss, dass das Bedienpersonal des Bergegeräts die zu verwendenden 
Handsignale versteht. Für Vorgänge, die nicht durch die Standard-Handsignale abgedeckt 
sind, können spezielle Signale vereinbart werden. Alle zu verwendenden Signale sind vor 
Beginn des Bergungseinsatzes durch das Bedienpersonal und die Bergungseinsatzleiterin 
bzw. den Bergungseinsatzleiter zu bestätigen. Sollen mehrere Personen als Bedienpersonal 
eingesetzt werden, muss die Bergungseinsatzleiterin bzw. der Bergungseinsatzleiter beide 
Hände oder den Zeigefinger einer Hand auf die Person richten, die ihren bzw. seinen 
Handsignalen folgen soll. 


2. Bedienpersonal darf ausschließlich Signale der festgelegten Bergungseinsatzleiterin 
bzw. des festgelegten Bergungseinsatzleiters befolgen. Alle Signale müssen korrekt und 
eindeutig gegeben werden, um Unklarheiten zu vermeiden. Bedienpersonal muss jedoch ein 
„HALT“-Zeichen immer beachten, unabhängig davon, wer es gibt. 


a. Die Bergungseinsatzleiterin bzw. der Bergungseinsatzleiter muss sich 
vollständig im Sichtfeld des Bedienpersonals befinden und nach Möglichkeit 
einen Sicherheitsabstand zum Bergegerät halten. Erfordert der Einsatz, dass 
sich die Bergungseinsatzleiterin bzw. der Bergungseinsatzleiter im 
Gefahrenbereich aufhält, muss sie bzw. er die einzige Person innerhalb 
dieses Bereichs sein. Die Handsignale müssen, soweit dies möglich und für 
die Bergungseinsatzleiterin bzw. den Bergungseinsatzleiter sicher ist, für das 
Bedienpersonal des Bergegeräts deutlich sichtbar sein. 


b. Wenn die Bergungseinsatzleiterin bzw. der Bergungseinsatzleiter den 
Standort wechseln muss, ist die Bergungsmaßnahme vorher zu 
unterbrechen und erst dann wieder aufzunehmen, wenn die 
Bergungseinsatzleiterin ihre bzw. der Bergungseinsatzleiter seine neue 
Position eingenommen hat. 
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c. Handsignale sind so lange zu wiederholen, wie die Bergungsmaßnahme 
erforderlich ist. Wenn die Bergungseinsatzleiterin bzw. der 
Bergungseinsatzleiter kein Handsignal mehr gibt, muss das Bedienpersonal 
die Bergungsmaßnahme sofort beenden. 


d. Handsignale können von der Bergungseinsatzleiterin bzw. dem 
Bergungseinsatzleiter kombiniert werden, sodass zwei Personen des 
Bedienpersonals gleichzeitig Anweisungen gegeben werden; dies setzt 
voraus, dass dabei die Sicherheit gewährleistet ist und ein solches Vorgehen 
für die erfolgreiche Durchführung des Bergungseinsatzes unbedingt 
erforderlich ist. 


3. Bergungsmaßnahmen sollten nach Möglichkeit stets bei Tageslicht oder in künstlich 
beleuchteten Bereichen durchgeführt werden. Wenn die Sichtverhältnisse jedoch derart sind, 
dass Handsignale nicht genutzt werden können, können Signale mittels einer 
Beleuchtungsvorrichtung (Handleuchte, Taschenlampe, Signallampe oder dergleichen) 
gegeben werden, wobei das Licht in Richtung des Bedienpersonals gerichtet ist. Alle zu 
verwendenden Signale sind vor Beginn des Bergungseinsatzes durch das Bedienpersonal und 
die Bergungseinsatzleiterin bzw. den Bergungseinsatzleiter zu bestätigen. Funktioniert die 
Beleuchtungsvorrichtung nicht mehr, muss das Bedienpersonal die Bergungsmaßnahme 
sofort beenden. Die Verwendung eines Nachtsehgeräts kann dem Bedienpersonal dabei 
helfen, die Bergungseinsatzleiterin bzw. den Bergungseinsatzleiter zu sehen. Ist die 
Verwendung von Lichtsignalen nicht möglich, können Bordsprechanlagen von Fahrzeugen 
oder Funkgeräte verwendet werden. Auch in diesem Fall müssen alle mündlichen Befehle 
eindeutig und zwischen Bedienpersonal und Bergungseinsatzleiterin bzw. 
Bergungseinsatzleiter vor Beginn des Bergungseinsatzes abgesprochen sein. 


3.1.2 Handsignale für Bergungsmaßnahmen 


SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Faust ballen und öffnen 
als Signal für „unter 
Spannung bringen“. 


b. Rechten Arm über 
Schulterhöhe anheben. 


c. Zeigefinger nach oben 
ausstrecken. 


d. Hand im Uhrzeigersinn 
rotieren. 


e. Anmerkung: identisch mit 
Signal „Haken aufwärts“. 


„SEIL EINZIEHEN“ 







NATO UNCLASSIFIED 
APP-14 


 3-3 Ausgabe B, 1. Fassung 


NATO UNCLASSIFIED 
 


SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Zeigefinger der rechten 
Hand zeigt nach unten. 


b. Hand gegen den 
Uhrzeigersinn rotieren. 


c. Anmerkung: identisch mit 
Signal „Haken abwärts“. 


„SEIL ABROLLEN“ 


 


a. Eine Hand oder beide 
Hände sind vertikal 
angehoben. 


b. Die Handfläche(n) 
zeigt/zeigen Richtung 
Fahrzeug. 


c. Anmerkung: universelles 
„HALT“-Zeichen. 


„WINDE STOPPEN“ 


ODER 


„NOTHALT“ 


 


a. Vorwärtsrotation der 
Unterarme vor der Brust. 


„FREILAUF WINDE“ 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a) Den rechten Arm mit 
geöffneter Hand anheben; 
die Handfläche zeigt zum 
Bedienpersonal. 


b) Die 
Bergungseinsatzleiterin 
bzw. der 
Bergungseinsatzleiter gibt 
dem gesamten 
Bedienpersonal dieses 
Signal. Das Bedienpersonal 
antwortet mit dem gleichen 
Signal, sobald es bereit 
sind, die Aufgabe 
auszuführen. 


„ICH BIN BEREIT“ 


 


a) Beide Arme über den 
Kopf heben 


b) Die rechte Hand umfasst 
leicht die linke Faust. 


c) Das Bedienpersonal 
antwortet mit dem gleichen 
Handsignal, um zu 
bestätigen, dass die 
Bremsen angezogen sind. 


„BREMSEN 
ANGEZOGEN“ 


 


a) Beide Arme über den 
Kopf heben und dabei die 
Hände in der „Bremsen 
angezogen“-Stellung 
halten. 


b) Dann Hände nach außen 
bewegen und halten. 


c) Das Bedienpersonal 
antwortet mit dem gleichen 
Signal, um zu bestätigen, 
dass die Bremsen gelöst 
sind. 


„BREMSEN GELÖST“ 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Mit einer 
Beleuchtungsvorrichtung 
langsame kreisende 
Bewegungen auf Brusthöhe 
ausführen (im oder gegen 
den Uhrzeigersinn). 


„SEIL EINZIEHEN“ 


 


a. Eine 
Beleuchtungsvorrichtung 
wird vertikal vom Kinn zur 
Hüfte bewegt. 


b. Anmerkung: gleiches 
Signal wie „VOR“ bei 
Kraftfahrzeugen. 


„SEIL ABROLLEN“ 


 


a. Die 
Beleuchtungsvorrichtung 
wird ausgeschaltet oder 
abgedeckt. 


b. Anmerkung: gleiches 
Signal wie „HALT“ bei 
Kraftfahrzeugen. 


„WINDE STOPPEN“ 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Eine 
Beleuchtungsvorrichtung in 
Hüfthöhe horizontal von 
links nach rechts bewegen 
und Bewegung 
wiederholen. 


„FREILAUF WINDE“ 


 


a) Beide Arme jeweils mit 
Beleuchtungsvorrichtung in 
der Hand anheben. 


b) Die 
Beleuchtungsvorrichtung in 
der linken Hand und die in 
der rechten Hand werden 
gekreuzt. 


c) Das Bedienpersonal 
antwortet mit dem gleichen 
Handsignal, um zu 
bestätigen, dass die 
Bremsen angezogen sind. 


„BREMSEN 
ANGEZOGEN“ 


 


a) Beide Arme mit den 
Beleuchtungsvorrichtungen 
in der Hand anheben und in 
die „Bremsen angezogen“-
Stellung bringen. 


b) Dann die Arme mit den 
Beleuchtungsvorrichtungen 
nach außen bewegen und 
halten. 


c) Das Bedienpersonal 
antwortet mit dem gleichen 
Signal, um zu bestätigen, 
dass die Bremsen gelöst 
sind. 


„BREMSEN GELÖST“ 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


Zunächst mit dem 
Zeigefinger der linken Hand 
auf das Stützschild / den 
Ausleger zeigen. Dann den 
rechten Arm mit geballter 
Faust und nach oben 
ausgestrecktem Daumen 
ausstrecken. 


„STÜTZSCHILD/AUS
LEGER NACH OBEN“ 


 


Zunächst mit dem 
Zeigefinger der linken Hand 
auf das Stützschild / den 
Ausleger zeigen. Dann den 
rechten Arm mit geballter 
Faust und nach unten 
ausgestrecktem Daumen 
ausstrecken. 


„STÜTZSCHILD/AUS
LEGER NACH 


UNTEN“ 


 


a. Beide Arme an den 
Ellbogen anwinkeln, wobei 
die Hände in Hüfthöhe sind 
und die Handflächen nach 
unten zeigen. 


b. Beide Hände horizontal 
seitwärts bewegen; 
Bewegung wiederholen. 


„ERDANKER ODER 
RÄUMSCHILD AUF 


BODENHÖHE“ 


ANMERKUNG (1): Staaten können persönliche Schutzausrüstung ihrer Wahl gemäß 
nationalen Normen verwenden. 
ANMERKUNG (2): Staaten können bei Bergungsmaßnahmen eine Beleuchtungsvorrichtung 
ihrer Wahl (z. B. Taschenlampen, chemische Leuchten, Leuchtstäbe usw.) verwenden. 
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ANLAGE A ZUSÄTZLICHE HANDSIGNALE 


A.1 HANDSIGNALE FÜR FAHRERINNEN/FAHRER MILITÄRISCHER FAHRZEUGE 


Die folgenden Handsignale werden zu Archivierungszwecken dokumentiert. Sie sind für 
Fahrerinnen bzw. Fahrer von Militärfahrzeugen mit Rechts- und Linkslenkung bestimmt. 


SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Der linke Arm ist 
horizontal ausgestreckt. 


b. Siehe Anmerkungen (1) 
und (2) 


„Ich drehe nach 
LINKS“ 


 


a. Seitlich ausgestreckter 
linker Arm mit nach oben 
ausgestrecktem Unterarm 
wird mehrmals langsam 
nach unten und wieder 
nach oben bewegt. 


„Ich FAHRE AN“ 


b. Gleiches Handsignal 
während der Fahrt. 


„Ich 
BESCHLEUNIGE“ 


 


a. Der seitlich 
ausgestreckte linke Arm 
wird mehrmals langsam 
nach unten und wieder 
nach oben bewegt. 


„Ich WERDE 
LANGSAMER ...“ 


b. Der Arm verbleibt 
anschließend in der tiefsten 
Position. 


„Ich HALTE AN“ 


 


Die Handfläche wird auf die 
Windschutzscheibe oder in 
die Grundposition an dieser 
gelegt. 


„Ich fahre 
GERADEAUS“ (in der 
Regel als Signal an 
das 
Verkehrsleitpersonal) 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Der rechte Arm ist 
horizontal ausgestreckt. 


b. Siehe Anmerkungen (1) 
und (3) 


„Ich drehe nach 
RECHTS“ 


 


a. Seitlich ausgestreckter 
linker Arm mit nach oben 
ausgestrecktem Unterarm 
wird mehrmals langsam 
nach unten und wieder nach 
oben bewegt. 


„Ich FAHRE AN“ 


b. Gleiches Handsignal 
während der Fahrt. 


„Ich 
BESCHLEUNIGE“ 


 


a. Der seitlich 
ausgestreckte linke Arm 
wird mehrmals langsam 
nach unten und wieder 
nach oben bewegt. 


„Ich WERDE 
LANGSAMER ...“ 


b. Der Arm verbleibt 
anschließend in der tiefsten 
Position. 


„Ich HALTE AN“ 


 


Die Handfläche wird auf die 
Windschutzscheibe oder in 
die Grundposition an dieser 
gelegt. 


„Ich fahre 
GERADEAUS“ 


(In der Regel ein 
Signal an das 
Verkehrsleitpersonal) 


ANMERKUNG (1): Signal nur verwenden, wenn beleuchtete Fahrtrichtungsanzeiger nicht 
benutzt werden können. 
ANMERKUNG (2): Ein Handsignal für „ich biege nach rechts ab“ wurde bisher nicht festgelegt, 
da es nicht eindeutig genug ist. 
ANMERKUNG (3): Ein Handsignal für „ich biege nach links ab“ wurde bisher nicht festgelegt, 
da es nicht eindeutig genug ist. 
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A.2 HANDSIGNALE FÜR MILITÄRISCHES VERKEHRSDIENSTPERSONAL 


Die folgenden Handsignale werden zu Archivierungszwecken dokumentiert. Sie dienen der 
Verwendung durch militärisches Verkehrsdienstpersonal bei guter Sicht. 


SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


a. Der Arm ist senkrecht 
angehoben, die Handfläche 
zeigt nach vorne und der 
Körper ist dem 
anzuhaltenden Verkehr 
zugewandt. 


b. Rotlicht wird ähnlich 
verwendet 


a. „HALT“ (gilt für 
Verkehr aus allen 
Richtungen, denen die 
Person zugewandt 
ist). 


b. Der Verkehr an 
Kreuzungen und 
Einmündungen wartet 
vor der Einfahrt auf 
das nächste 
Handsignal. 


 


Beide Arme sind horizontal 
angehoben, der Körper ist 
einer der anzuhaltenden 
Fahrtrichtungen zugewandt. 


(Nur bei guter Sicht 
verwenden.) 


a. „HALT“ (gilt für den 
von vorn und hinten 
kommenden Verkehr). 


b. Der Querverkehr 
hat freie Fahrt. 


c. Verkehrsteilnehmer, 
denen freie Fahrt 
gewährt wird, haben 
beim Abbiegen die 
entsprechenden 
Vorschriften zu 
beachten. 


 


ALTERNATIVES 
SIGNAL (1) 


Der Körper ist einer 
Fahrtrichtung zugewandt 
und ein Arm wird in einer 
Winkbewegung zum Körper 
hin- und wieder vom Körper 
wegbewegt. 


WIE OBEN 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


ALTERNATIVES 
SIGNAL (2) 


Ein Arm wird waagerecht 
gehalten und der andere 
Unterarm senkrecht, dabei 
ist der Körper einer der 
anzuhaltenden 
Fahrtrichtungen zugewandt. 


(Wird nur bei guter Sicht 
verwendet.) 


WIE OBEN 


 


Der linke (rechte) Arm ist 
horizontal ausgestreckt, der 
rechte (linke) Arm nach 
links (rechts) angewinkelt 
und am Körper angelegt. 


„WEGGABELUNG“ 
oder „NACH RECHTS 
(LINKS) ABBIEGEN“ 


(Bei diesem Handsignal 
kann unterstützend eine 
grüne Leuchte verwendet 
werden.) 


(gilt für den Verkehr, 
der sich aus 
Blickrichtung nähert) 


 


Hand und Arm werden 
zunächst horizontal 
ausgestreckt, wobei die 
Finger in die Richtung 
zeigen, für die das 
Handsignal bestimmt ist. 
Dann beschreibt der 
Unterarm einen Bogen in 
der Vertikalen und wird 
anschließend in seiner 
Position gehalten, wobei die 
Finger in die Richtung 
zeigen, die das Fahrzeug / 
die Fahrzeuge einschlagen 
soll(en). 


(Bei diesem Handsignal 
kann unterstützend eine 
grüne Leuchte verwendet 
werden.) 


„FAHREN“ 


Handsignal für ein 
haltendes oder sich 
bewegendes 
Fahrzeug, die Fahrt 
fortzusetzen. 
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SIGNAL BESCHREIBUNG BEDEUTUNG 


 


Der seitwärts ausgestreckte 
Arm wird langsam auf und 
ab bewegt. 


(In der Hand, mit der die 
Bewegung ausgeführt wird, 
kann eine rote Leuchte 
gehalten werden.) 


„LANGSAMER 
WERDEN“ 


 


Die rechte Faust wird 
oberhalb der Schulter 
schnell angehoben und 
wieder gesenkt. 


(In der Hand, mit der die 
Bewegung ausgeführt wird, 
kann eine grüne Leuchte 
gehalten werden.) 


„BESCHLEUNIGEN“ 


Beispiel für als Erkennungsmerkmal verwendete Manschetten 
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ANMERKUNG: Die Manschette kann ungefähr folgende Abmessungen haben, wobei die 
Streifen parallel zum Arm verlaufen: 


(a) Breite des breitesten Teils: 15 cm (6 Zoll) 
(b) Länge: 18 cm (7 Zoll) 
(c) Streifenbreite: 2,5 cm (1 Zoll) 


Beispiele für Verkehrsdienstpersonal mit Armbinden 
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Einweisertätigkeiten für Radfahrzeuge
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ZENTRUM KRAFTFAHRWESEN DER 
BUNDESWEHR
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Sicherheitsbestimmungen


Einweisertätigkeiten für Radfahrzeuge


 Einweiser bzw. Sicherungsposten tragen während ihrer Tätigkeit eine
Warnweste oder den Warnüberwurf.


 Die Einweiser überzeugen sich durch Augenschein davon, dass der Bereich
hinter dem Fahrzeug frei ist.


 Sie wählen ihren Platz so, das eine Gefährdung für Personen und Sachen
ausgeschlossen werden kann und freie Sicht sowohl hinter dem Fahrzeug
als auch zum Kraftfahrer/-in besteht.


 Vor und hinter dem Fahrzeug muss ein Sicherheitsabstand von mindestens
10m eingehalten werden.
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 Verbindungsaufnahme mit einer oder zwei Händen auf das einzuweisende 
Fahrzeug.


 Es müssen eindeutige und korrekte Zeichen gegeben werden, um 
Unklarheiten zu vermeiden.


 Müssen Einweisende den Platz wechseln und kann eine Gefährdung nicht 
ausschließen, muss das Fahrzeug angehalten werden.


 Ist eine Rückwärtsbewegung der Einweisenden erforderlich müssen Sie 
das Fahrzeug vorher anhalten.


Das Rückwärtsgehen ist während der Fahrzeugbewegung verboten!


Sicherheitsbestimmungen für Einweiser/-innen (Einweisende):


Sicherheitsbestimmungen
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Sicherheitsbestimmungen für Einweiser/-innen (Einweisende):


 Längeres Halten bei laufenden Motor und eingelegtem Gang ist zu 
vermeiden.


 Ein HALT-Zeichen muss immer beachtet werden, unabhängig wer es erteilt.


 Für das Rückwärtsfahren wählen Kraftfahrer/-innen die nach Umständen 
geringste Geschwindigkeit.


 Übermittlungszeichen, die offensichtlich falsch gegeben werden, dürfen 
nicht befolgt werden. 


Sicherheitsbestimmungen
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Sicherheitsbestimmungen für Einweiser/-innen (Einweisende):


 Die Übermittlungszeichen dürfen durch abgesprochene Zurufe und andere 
Signale ergänzt werden.


 Bei schwieriger Verkehrslage machen sich die Kraftfahrer/-innen selbst ein 
Bild davon, welche Fahrmanöver notwendig sind und sprechen sich mit den 
Einweisenden oder den Sicherungsposten ab.


 Während der Rückwärtsfahrt halten die Kraftfahrer/-innen ständig 
Sichtverbindung zum Einweisenden und befolgen deren 
Übermittlungszeichen.


Sicherheitsbestimmungen
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?


Sicherheitsbestimmungen
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